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Sehr geehrte Damen und Herren, 

die FMA begrüßt den vorliegenden Gesetzesentwurf, mit dem die Richtlinie (EU) 2016/97 über 

Versicherungsvertrieb (IDD) insoweit umgesetzt werden soll, als es den Eigen- und 

Fremdvertrieb von Versicherungs- und Rückversicherungsprodukten durch Versicherungs- und 

Rückversicherungsunternehmen betrifft. Das damit verfolgte Richtlinienziel einheitlicher 

Rahmenbedingungen im Eigen- wie im Fremdvertrieb ist wesentlich für einen unverfälschten 

Wettbewerb am Versicherungsmarkt. Diesem unterstützungswürdigen Ziel sollte auch bei der 

noch ausstehenden Umsetzung der IDD im Bereich der Kreditinstitute, Versicherungsmakler 

und Versicherungsagenten hinreichend Rechnung getragen werden. Die ebenfalls 

beabsichtigte Stärkung der Informations- und Wohlverhaltenspflichten wird sowohl das 

regulatorische Leitbild der informierten eigenverantwortlichen Verbraucherentscheidung als 

auch das Verbrauchervertrauen fördern und damit einen mikro- wie auch makroprudentiellen 

Stabilitätsfaktor bilden. Die neuen Vorschriften zum Schutz der Versicherungsnehmer in Bezug 

auf Versicherungsanlageprodukte gleichen die Wettbewerbsbedingungen für Versicherungs- 

und Wertpapierprodukte entsprechend ihrer Parallelen an, womit regulatorisch einmal mehr 

der integrierte Aufsichtsansatz bestätigt wird, der in Österreich mit der und durch die FMA 

erfolgreich verfolgt wird. 

Zu einzelnen Aspekten des Begutachtungsentwurfs erlauben wir uns wie folgt Stellung zu 

nehmen: 

Versicherungsaufsichtsgesetz 2016 (VAG 2016) 

Vergütungsbegriff im VAG 2016 (§ 5 Z 61): 

In § 5 Z 61 wird der Begriff der Vergütung nach der IDD (Art. 10 Abs. 1 Z 8), der sich auf 

Provisionen im Sinne der IDD bezieht, generell in das VAG 2016 übernommen. Zur besseren 

Unterscheidung vom nicht näher definierten Begriff der Vergütung in § 107 Abs. 3 Z 4 wird 
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empfohlen, in § 107 Abs. 3 Z 4 auf einen anderen Begriff abzustellen (z.B. „Entlohnung“), oder 

zumindest in der Begründung zu erläutern, dass § 107 Abs. 3 Z 4 nicht ausschließlich auf die 

Vergütung gemäß § 5 Z 61 abstellt. 

Anzeigepflicht für (Rück-)Versicherungsunternehmen bei der Versicherungsvermittlung (§ 6 

Abs. 4 VAG 2016): 

Die FMA begrüßt die Klarstellung, dass für (Rück-)Versicherungsunternehmen auch weiterhin 

die Vermittlung von Versicherungs- und Rückversicherungsverträgen anderer Unternehmen 

ohne Berechtigung der Gewerbebehörde möglich ist. Die gesetzliche Anzeigepflicht für (Rück-

)Versicherungsunternehmen über die Vermittlung von Versicherungs- oder 

Rückversicherungsverträgen anderer Unternehmen (§ 6 Abs. 4) kann aber aus Sicht der FMA 

entfallen. Denn eine solche ad hoc-Anzeigepflicht ist weder in der IDD normiert, noch für die in 

§ 6 Abs. 3 genannten Tätigkeiten vorgesehen. Anstelle der Anzeigepflicht könnte eine 

Meldung im Rahmen der regelmäßigen Berichte an die FMA erfolgen. Dies wäre sowohl für 

(Rück-)Versicherungsunternehmen als auch für die FMA im Sinne der Verwaltungseffizienz zu 

begrüßen. Die FMA wäre in Kenntnis darüber, für welche Unternehmen (Rück-

)Versicherungsverträge vermittelt werden, ohne dass damit ein erheblicher Mehraufwand für 

(Rück-)Versicherungsunternehmen verbunden wäre. Es wird daher vorgeschlagen, die 

Novellierungsanordnung Z 36 zu § 269 zu streichen und § 6 Abs. 4 wie folgt zu formulieren: 

„(4) Versicherungs- und Rückversicherungsunternehmen, die Versicherungs- oder 

Rückversicherungsverträge anderer Unternehmen gemäß § 1 Abs. 1 Z 1 bis 5 vermitteln, 

haben diese Tatsache unter Nennung der betreffenden Versicherungszweige der FMA 

anzuzeigen. Aanstelle der Anforderungen des 6. Hauptstücks sind die für die Versicherungs- 

und Rückversicherungsvermittlung geltenden Informations- und Wohlverhaltenspflichten der 

GewO 1994 für Versicherungsagenten sinngemäß anzuwenden. Im Übrigen gelten sinngemäß 

die Bestimmungen dieses Bundesgesetzes. Unberührt bleibt insbesondere die Zuständigkeit 

der FMA auch für die laufende Beaufsichtigung.“ 

Offenlegung von Provisionen der Versicherungsvermittler (§ 135c Abs. 1 Z 6): 

Im Zusammenhang mit den Informationspflichten in der Lebensversicherung sollte aus Sicht 

der FMA auf gesetzlicher Ebene festgelegt werden, inwieweit über Provisionen der 

Versicherungsvermittler gemäß § 135c zu informieren ist. Die FMA unterstützt diesbezüglich 

eine grundsätzlich weite Offenlegung unabhängig vom Vertriebsweg. Eine 

Provisionsoffenlegung bringt Transparenz, stellt eine Vergleichs- und dadurch Wahlmöglichkeit 

für den Versicherungsnehmer im Hinblick auf den Vermittler sicher, fördert damit den 

Wettbewerb und schwächt Interessenskonflikte ab. Durch eine weitgehende 

Offenlegungspflicht kommt es auch zu einer Angleichung an die Regelung in MiFID II 

(Richtlinie 2014/65/EU), die in ihrem Art. 24 Abs. 9 (vgl. auch § 51 WAG 2018) explizit eine 

Provisionsoffenlegung vorsieht. Daher sollte zumindest bei Versicherungsanlageprodukten 

generell eine Offenlegung der Provision erfolgen und bei allen anderen Produkten zumindest 

auf Verlangen des Versicherungsnehmers. Dementsprechend sollte der Schlussteil von § 135c 

Abs. 1 Z 6 wie folgt angepasst werden: 
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„[…] Falls der Versicherungsnehmer dies verlangt, ist ihm bBei Versicherungsanlageprodukten 

ist dem Versicherungsnehmer zusätzlich eine Aufstellung der Kosten und Gebühren nach 

Posten zur Verfügung zu stellen. Als Posten ist insbesondere die Vergütung der 

Versicherungsvermittler anzuführen. Bei sonstigen Produkten der kapitalbildenden 

Lebensversicherung ist dem Versicherungsnehmer eine solche Aufstellung auf Verlangen zur 

Verfügung zu stellen. Über dieses Recht ist der Versicherungsnehmer zu informieren.“ 

Abgrenzung der kapitalbildenden Lebensversicherung (§ 135c, 135d): 

§ 135c Abs. 1 Z 6, Abs. 2 und § 135d Abs. 1 Z 5 beziehen sich auf die kapitalbildende 

Lebensversicherung. Im VAG 2016 wird jedoch der Begriff der kapitalbildenden 

Lebensversicherung nicht definiert, was in der Praxis zu Rechtsunsicherheit geführt hat. Die 

FMA regt daher an, entsprechend Art. 185 Abs. 2 der RL 2009/138/EG (Solvabilität II) eine 

Negativabgrenzung vorzunehmen, durch die Risikoversicherungsverträge vom 

Anwendungsbereich dieser Bestimmungen ausgenommen werden. Zu diesem Zweck sollte an 

der Definition des § 5 Abs. 1 Z 63 lit. b angeknüpft werden, sodass § 135c Abs. 1 Z 6, Abs. 2 

und § 135d Abs. 1 Z 5 auf alle Lebensversicherungen zur Anwendung käme, die keine 

Risikoversicherungen gemäß § 5 Abs. 1 Z 63 lit. b sind. Eine solche Definition könnte im 

Interesse der Rechtseinheitlichkeit weiters auch auf § 176 VersVG angewendet werden. 

Wir ersuchen höflich um Berücksichtigung unserer Anregungen und stehen für Rückfragen 

sehr gerne zur Verfügung. 

Diese schriftliche Stellungnahme wurde auch an die Präsidentin des Nationalrates 

(begutachtungsverfahren@parlinkom.gv.at) übermittelt.  
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